
 
 
 

Königliches Decret, wodurch allen Deserteurs ein General-Pardon bewilligt wird. 
Im Pallaste zu Cassel, am 24sten Januar 1808 

 
Wir Hieronymus Napoleon, etc. 

 
haben, um Unserm Volke Beweise von Unserm Wohlwollen, und Unserer Sorgfalt für sein Bestes zu 
geben,  
auf den Bericht Unsers provisorischen Kriegsministers,  
und nach Anhörung Unsers Staatsrathes, 

 
verordnet und verordnen, wie folgt: 

 
Art. 1. Allen Deserteurs aus sämtlichen Ländern Unsers Königreichs wird hiermit ein General -Pardon 
bewilligt. 
 
Art. 2. In dem gegenwärtigen General-Pardon sind alle die mit eingeschlossen, welche ihr Vaterland 
verlassen haben, nachdem sie von den französischen Truppen zu Kriegsgefangenen gemacht, oder 
entwaffnet worden sind. 
 
Art. 3. Bei der Rückkunft in das Königreich sollen die in beiden vorhergehenden Artikeln 
bezeichneten Personen vor der Municipal-Obrigkeit ihres Aufenthaltsortes sich stellen, um ihre 
Rückkehr beurkunden zu lassen. 
 
Art. 4. Alle Deserteurs, deren Güter zwar sequestriert, aber vor Unserer Thronbesteig ung durch 
richterlichen Ausspruch noch nicht Andern zugesprochen sind, gelangen bei ihrer Rückkehr wieder 
zum freien Genusse ihres Vermögens. 
 
Art. 5. Von dem gegenwärtigen General-Pardon bleiben alle diejenigen ausgeschlossen, welche 
wegen eines, eine Leibes- oder Todesstrafe zur Folge habenden, schweren Verbrechens, als zum 
Beispiel wegen Diebstahls, Raubes, Mordes, Mordbrennerei, ihr Vaterland verlassen haben.  
 
Art. 6. Gleichfalls sind solche Militärpersonen, von welchem Grade sie auch seyn mögen, 
ausgeschlossen, welche gegenwärtig im Dienste Englands stehen, oder in den seiner Herrschaft, 
unterworfenen Ländern sich aufhalten. 
 
Art. 7. Die Wirkungen des gegenwärtigen General-Pardon hören mit dem ersten August des 
laufenden Jahres auf. 
 
Art. 8. Unser provisorischer Kriegsminister ist mit der Vollziehung des gegenwärtigen Decrets, 
welches in das Gesetz-Bülletin eingerückt werden soll, beauftragt. 
 

Unterschrieben, Hieronymus Napoleon. 
 

Auf Befehl des Königs. 
 

In Abwesenheit des Ministers Staats-Secretär, 
 

der Cabinets-Secretär, 

Unterschrieben, Cousin von Marinville 


